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Jugend-Rundschreiben RS11KJW20/21 
 
 
Liebe Tischtennisfreunde, 
 
die Tischtennisverbände Bayern und Hessen haben die Saison bereits abgebrochen. Der Vorstand 
Sport des WTTV hat hingegen am 12.02.2021 per Umlaufverfahren beschlossen, die Unterbrechung 
zunächst aufrechtzuerhalten und wenn möglich die Saison fortzusetzen.  
 
Aufgrund des aktuellen Beschlusses des WTTV, nachfolgend einige Erläuterungen zum weiteren 
Vorgehen: 
 

• Alle für März angesetzten Spiele werden auf „Unbekannten Termin“ gesetzt. 
• Der Jugendausschuss des Kreises wird den Beschluss des WTTV von Anfang März abwarten 

und die Spiele dann ggf. neu terminieren.  
• Sollten Spiele direkt nach den Osterferien nicht möglich sein, ist ein Abbruch und eine 

Annullierung der Saison sehr wahrscheinlich. 
• Derzeit beantragte Spielverlegungen können deshalb nicht genehmigt werden und werden 

entsprechend gelöscht. 
• Die nächste Spielwoche würde lt. Beschluss vom 12.04. – 18.04. laufen. 
• Der Rahmenterminkalender wird dahingehend angepasst. 

 
 
Automatische Strafen  
 
Folgende Vereine werden mit einer automatischen Strafe gemäß WTTV, WO A 20.1 belegt: 
 

Grund „automatische Strafe“ Mannschaft Spielklasse  Ordnungsstrafen
-Nr. 

Verstoß gegen WO I 5.13 Fehlende oder 
verspätete Ergebnismeldung in click-TT (10 €) 

   

Verstoß gegen WO I 5.13 Fehlende oder 
verspätete Eintragung des Spielberichts in click-
TT (10 €) 

   

 

Stolberg, 17. Februar 2021 

Es schreibt Ihnen: 
Rainer Peters 

Birkengangstraße 130A 
52222 Stolberg 

Telefon: 02402 3839162 
Telefon: 0176 45916628 
Telefax: 02402 3839164 

E-Mail: rainer.peters@wttv.de 
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Verstoß gegen WO I 5.13.1 Fehlerhafte 
Eintragung eines Spielberichts in click-TT (10 €) 

   

Verstoß gegen WO I 5.3, I 5.3.1 Spielbeginn, 
Spielende, Angaben zu Trikots, Zählgeräten 
oder Umrandungen, Unterschriften der 
Mannschaftsführer fehlen auf dem Spielbericht 
(10 €) 

   

Verstoß gegen WO B 1.1, E 4, E 5, I 4 a) Spiel- 
oder Einsatzberechtigung (pro Spieler); b) 
falsche Einzel- oder Doppelaufstellung (10 €) 

   

Verstoß gegen WO I 5.9 unvollständiges 
Antreten einer Mannschaft; außer bei 
untersten Mannschaften (pro fehlende Spieler, 
10 €) 

   

Verstoß gegen WO A 6, I 2 Spielen einer 
Mannschaft in nicht einheitlichen Trikots (10 €) 

   

Verstoß gegen WO G 3.1 Abs. 3, J 2, K 3 
Nichtantreten einer Mannschaft (35 €) 

   

Verstoß gegen WO G 3.1 Abs. 3, J 2, K 3 

Nichtantreten einer Mannschaft 

(Wiederholungsfall, 60 €) 

   

Zurückziehen von Mannschaften (40 €) 
   

Nichteinhalten von Terminen (10 €) 
   

 
Vereine, die dem WTTV e.V. - Kreis Aachen kein SEPA-Basis-Lastschriftenmandat erteilt haben 
überweisen die automatischen Strafen bitte bis zum 30.10.2020 auf das Konto des WTTV e.V. - Kreis 
Aachen, IBAN: DE69 3905 0000 1070 4601 08, BIC: AACSDE33XXX. Bitte unbedingt den Vereinsnamen 
und die Ordnungsstrafennummer als Referenz angeben. Bei Vereinen mit Einzugsermächtigung 
erfolgt die Belastung am "Fälligkeitstag“. Bei Rückfragen zu den ausgesprochenen automatischen 
Strafen wenden Sie sich bitte direkt an die jeweiligen Spielleiter. Die in diesem Rundschreiben 
veröffentlichten automatischen Strafen sind hiermit offiziell bekanntgegeben. Ein gesonderter 
Bescheid ergeht nicht mehr. 
 
Rechtsmittelbelehrung  
Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch das zulässige Rechtsmittel. In einem ersten 
Schritt empfehlen wir einen formlosen Widerspruch bei der zuständigen Stelle (z. B. beim Spielleiter 
oder beim Sportwart des Kreises), etwa per E-Mail oder telefonisch. Hierbei können der strittige 
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Sachverhalt und die dazu getroffene Entscheidung diskutiert, geklärt und ein Einspruch ggf. vermieden 
werden. Ungeachtet vermeintlicher Erfolgsaussichten und der Dauer des Kontaktes hat dieser 
Widerspruch jedoch keine aufschiebende Wirkung hinsichtlich der nachgenannten Einspruchsfristen. 
Einsprüche sind in Textform (siehe § 10 Abs. 1 der Rechts- und Verfahrensordnung des WTTV (RuVo)) 
innerhalb einer Frist von einer Woche nach Bekanntgabe der Entscheidung (siehe § 12 Abs. 2 Nr. 1, § 
9 RuVo) an den Spruchausschuss des Bezirks Mittelrhein zu richten: 
Stefan Merx, Weierstraße 27, 52349 Düren, Telefon privat 02421 207244, E-Mail: 
stefan.merx@rwth-aachen.de.  
Vereine müssen die Genehmigung der nach § 26 BGB vertretungsberechtigten Personen bzw. die 
Genehmigung der nach ihrer Satzung vertretungsberechtigten Personen beifügen (§ 10 Abs. 1 RuVo). 
Für den Einspruch ist ein Kostenvorschuss von 50,00 € zu zahlen, und zwar innerhalb der 
Einspruchsfrist (siehe § 15 RuVo). Die Bankverbindung lautet: WTTV Bezirk Mittelrhein, Sparkasse 
KölnBonn, IBAN: DE 28 3705 0198 1901 6610 49, BIC: COLSDE33XXX. 
 
Das nächste Rundschreiben erfolgt voraussichtlich Mitte Februar im Anschluss an den neuen WTTV 
Beschluss. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
gez. Rainer Peters 
Kreisjugendwart und Vorsitzender Jugendausschuss 
Beauftragter für Breitensport und Vereinsentwicklung 
WESTDEUTSCHER TISCHTENNIS-VERBAND e.V. Kreis Aachen 



 
 
 
 
 
 
 

13.2.2021 
 

 

Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V. 
Vorstand für Sport 

 

Beschlussfassung des Vorstands für Sport des WTTV 

Der Vorstand für Sport des WTTV hat am 12.2.2021 per Umlaufverfahren beschlossen, dass unter 
Anwendung der Vorschriften des Abschnitts M der WO nachfolgende Regeln in allen Spiel- und 
Altersklassen im Zuständigkeitsbereich des WTTV (einschließlich seiner Bezirke und Kreise) gelten: 
1. Die am 4.12.2020 veröffentlichte Beschlussfassung des Vorstands für Sport des WTTV bleibt in 

Bezug auf zulässige Spielabsetzungen bzw. -verlegungen unverändert. 
2. In allen Spielklassen auf Verbandsebene werden die Mannschaftskämpfe ab März wie folgt 

verlegt: 
 6. Punktspieltag (nur Jungen): 17./18.4.2021 (bisher: 27./28.2.2021) 
 7. Punktspieltag: 24./25.4.2021 (bisher: 6./7.3.2021) 
 8. Punktspieltag: 1./2.5.2021 (bisher: 13./14.3.2021) 
 9. Punktspieltag: 8./9.5.2021 (bisher: 20./21.3.2021) 
10. Punktspieltag: 15./16.5.2021 (bisher: 27./28.3.2021; nur Damen und Herren) 
Die Punktspieltage 9 und 10 gelten für die Damen und Herren der NRW-Liga nur dann, wenn 
die Terminierung der Relegationsspiele zur Oberliga (bisher 8./9.5.2021) seitens des DTTB 
geändert wird. Eine Entscheidung dazu ist Anfang März zu erwarten. Ggf. ist für die NRW-Liga 
eine weitere Beschlussfassung erforderlich. 

 Administratoren und Spielleiter beachten bitte den Tipp zur Vorgehensweise in 
click-TT auf Seite 2 dieses Beschlusses. Als Alternative kommt in Betracht, jede 
einzelne Begegnung auf einen unbekannten Termin zu legen („Termin offen“). 
Beide Vorgehensweisen (insbesondere die genannte Alternative) verursachen beträcht-
lichen Aufwand. Ob dieser gerechtfertigt ist, darf man mit Blick auf die Beschlusslage in 
der Politik durchaus bezweifeln. Zumindest jedoch werden alle März-Termine (ggf. auch 
noch Resttermine aus dem Februar) geändert oder gestrichen. Dadurch haben alle 
Vereine Sicherheit darüber, dass vor Ostern kein Spielbetrieb mehr ansteht. 

3. Für alle Entscheidungsspiele auf Verbandsebene (Damen, Herren und Jungen) werden 
folgende Termine festgelegt: 
Runde 1: 29./30.5.2021 (Jungen nur 30.5.2021) 
Runde 2: 5./6.6.2021 (Jungen nur 6.6.2021) 

4. Bezirke und Kreise müssen die im Punkt 2 genannten Termine übernehmen, um zu gewähr-
leisten, dass die zu Saisonbeginn geäußerten Terminwünsche der Vereine erfüllt werden. 
Weitere Spieltage über den 15./16.5.2021 hinaus sind ausdrücklich zulässig. 



Beschluss des Vorstands für Sport Seite 2 
vom 13.2.2021 

5. Für Turniere (Einzelmeisterschaften, Ranglistenspiele, andro WTTV-Cup, offene Turniere), 
Pokalwettbewerbe und Mannschaftsmeisterschaften (Jugend 13/15) wird das Austragungs-
verbot bis zum 11.4.2021 verlängert. Bereits veröffentlichte Turniere und Mannschaftskämpfe 
sind abzusagen (andro WTTV-Cup) bzw. zu verlegen oder zu löschen. 

6. Die Termine für die Saisonkopie (Übernahme der click-TT-Daten aus dem Vorjahr), Vereins-, 
Termin- und Mannschaftsmeldung der Saison 2021/22 werden verlegt. Weitere Informationen 
dazu folgen zu gegebener Zeit. 

 
Die Beschlussfassung erfolgte im Rahmen der Bestimmungen der Geschäftsordnung des Vorstands 
für Sport (hier besonders: Punkt IV Abs. 3 und 4), wurde dem Präsidium des WTTV zur Kenntnis-
nahme übermittelt und genügt insoweit auch den Bestimmungen des § 54 der Satzung des WTTV. 
gez. Lars Czichun 
Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V. 
Vizepräsident Sport 
 

Vorgehensweise in click-TT bei zahlreichen Spielverlegungen 
Die Verlegung ganzer Spieltage ist naturgemäß aufwändig, wenn man jeden Mannschaftskampf 
einzeln über das sog. Spielverlegungsfenster in click-TT bearbeiten muss. Spielleiter mit mehreren 
Gruppen sind dabei besonders belastet. Hier hilft ein Trick: 

1. Löschen Sie das Datum „Veröffentlichung Spielplan RR“ in der Grundkonfiguration der Gruppe. 
Danach speichern. 

2. Nun kann man innerhalb des Spielplans editieren, was die Sache sehr beschleunigt. Nach den 
Änderungen gilt auch hier: Speichern nicht vergessen! 

3. Nach den erfolgten Änderungen bitte wieder das Veröffentlichungsdatum eintragen. 
Nachteil dieser Vorgehensweise: Die beteiligten Vereine erhalten keine Mail zur erfolgten Verlegung. 
Das kann man dann bezirks- oder kreisintern mit einem kleinen Rundschreiben nachholen. Es sind ja 
vermutlich alle Vereine im Umfeld betroffen. Im Übrigen ist das Interesse der Vereine in diesen 
Zeiten sowieso stark auf den Spielplan ausgerichtet, so dass eine rechtzeitige und umfassende 
Information auf jeden Fall gewährleistet ist. 
gez. Werner Almesberger 
Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V. 
Ausschuss für Erwachsenensport 


